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§ 22 InfOG Elektronische
Verarbeitung

 InfOG - Informationsordnungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

§ 22.

Klassi-zierte Informationen dürfen nur mit IKT-Systemen, Algorithmen und in Arbeitsprozessen verarbeitet,

gespeichert und übermittelt werden, welche für die jeweiligen Klassi-zierungsstufen geeignet sind. Die Beurteilung der

Eignung ist in Abstimmung mit den Vorgaben der Informationssicherheitskommission gemäß § 8 des

Informationssicherheitsgesetzes durch einen vom Präsidenten des Nationalrates im Einvernehmen mit dem

Vorsitzenden des Bundesrates beauftragten unabhängigen Sachverständigen zu tre:en, wobei eine regelmäßige

Überprüfung in Bezug auf geänderte Rahmenbedingungen zu vereinbaren ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/infog/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/infog/paragraf/8
file:///

	§ 22 InfOG Elektronische Verarbeitung
	InfOG - Informationsordnungsgesetz


